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Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauRallg;

VVG §4 Abs1;

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Das Wesen eines Abbruchs eines Bauwerks besteht im Übrigen nur darin, ein ohne Bewilligung errichtetes Bauwerk

auf eine solche Art zu beseitigen, dass auch die Entsorgung seiner Bauteile problemlos möglich ist.

Schlagworte

Baupolizei Vollstreckung Kosten BauRallg10
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